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14) Regierungs -Bekanntmachung vom
13. April , publ . den 21. April
1841.

Im Höchsten Aufträge Sr . Königlichen Ho-^ Wahrmh-
heit des Großherzogs macht die Regierung hie- schäfte des

. Stadtamts Del-mit bekannt: menhorst beiBer-
daß das Amt Delmenhorst ermächtigt ist,Bürgermeisters

auf desfalls an dasselbe ergehenden Antrag betr.
des Stadtamts Delmenhorst, bei Behinde¬
rung des Bürgermeisters die Verwaltung
der Geschäfte beim Stadtamte durch Einen
der Beamten des Amts Delmenhorst wahr¬
nehmen zu lassen, und daß die von diesem
«X Substitution« vorgenommenen Amts¬
handlungen— sie seien vor oder nach die¬
ser Bekanntmachung vorgenommen— volle
Gültigkeit haben sollen.

15) Regierungs -Bekanntmachung vom
17. April , publ. den 24. April
1841.

Nach einer Höchsten Verfügung Sr . Kö-^ Bestellung
nialichen Hoheit des Großherzogs vom7. Ja - lichen Bogtsm
nuar 1833 haben die Kirchspielsvogtem denim des Sagter-
drei Kirchspielen des Sagterlandes lediglich die
als Gemeinde-Officialen ihnen obliegenden Ge¬
schäfte, und ist zur Wahrnehmung der übrigen
instructionsmäßigen Dienstverrichtungen der Kirch¬
spielsvögte in den erwähnten Kirchspielen ein
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